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Richtlinien zur Förderungen des ländlichen Wegnetzes für 
laufende Instandhaltungsmaßnahmen  

(Beschluss des Stadtrates vom 25. Feber 2010) 
 

Welche Weganlagen werden von der Gemeinde gefördert? 
Grundsätzlich sollte die Förderung für die Instandhaltung von Weganlagen nur für jene Anlagen erfolgen, 
welche außerhalb des Siedlungsbereiches liegen und landwirtschaftliche Betriebe bzw.  Wohnhäuser 
erschließen.  
 
Welche Maßnahmen an Weganlagen werden gefördert? 
INSTANDHALTUNGSARBEITEN  
Gefördert werden nachstehende Vorhaben an Weganlagen: 

- Sanierungen nach dem Modell Kärnten (Rissesanierungen) 
- Laufende Instandhaltungsarbeiten und Pflegearbeiten zur Erhaltung der Straßenanlage 
 

Richtlinien für den Erhalt einer Förderung für die Instandhaltungsarbeiten 

FÖRDERUNG DER GEMEINDE FÜR DAS "MODELL KÄRNTEN " 
Im „Modell Kärnten“ werden die Weganlagen in einem periodischen Zeitraum einer Überprüfung 
zugeführt. Die festgestellten Mängel, wie etwa die Sanierung der Risse im Asphalt oder kleinerer Flächen, 
die Ausbesserungen im Asphaltbereich werden über dieses Modell gefördert.  
Für den Erhalt der Gemeindeförderung sind der Gemeinde folgende Unterlagen vorzulegen: 

- Antrag  Subvention ländliches Wegenetz 
- Kopie Firmenrechnungen  
- Kopie Niederschrift der Förderabrechnung der Abteilung 10L  

ALLGEMEINE INSTANDHALTUNGSARBEITEN DURCH DIE NUTZNIESSER: 
Als allgemeinen Instandsetzungsarbeiten gelten 

- Böschungen mähen  
- Frühjahrsreinigungen  
- Schwendarbeiten  
- Instandhaltung der Entwässerungsanlagen  
- Instandhaltung von Leiteinrichtungen, Geländer, etc. 
  

Förderabwicklung 
BIS WANN IST DAS ANSUCHEN VOM JEWEILIGEN FÖRDERWERBER BEI DER STADTGEMEINDE 
EINZUBRINGEN? 
Die vollständigen Unterlagen sind bis 31.10. (Oktober) des jeweiligen Jahres bei der Gemeinde 
einzureichen. Verspätet eingereichte Ansuchen werden im laufenden Jahr nicht behandelt.  

WELCHE UNTERLAGEN SIND DER GEMEINDE VORZULEGEN? 
Das Ansuchen hat folgende Bestandteile zu enthalten: 

• Ansuchen  
• Rechnungsaufstellung  

PRÜFUNG UND AUSZAHLUNG DER FÖRDERMITTEL 
Die Prüfung der Unterlagen erfolgt durch das Bauamt. Das Prüfergebnis wird den jeweiligen Gremien der 
Gemeinde zur Beschlussfassung des Förderbetrages vorgelegt. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt 
nach Vorlage der entsprechenden Beschlüsse und der finanziellen Mittel der Gemeinde.  
 


